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Kurzbewertung SIA 143 L 
    

 Objekt Ersatzneubau Turnhalle / Schulareal „ob em Wisli“  
    

 Ort Ramsen  
    

 Art des Studienauftrages  Gesamtleistungsstudienauftrag  
    

 Verfahren selektiv, nicht anonym  
    

 Auslober Gemeinde Ramsen  
    

 Publikation simap  
    

 Verfahrensbegleitung bthplus ag, Fabrice Vuilleumier  
    

 Sachgremium Joseph Würms, Rolf Dickenmann, Michael Höhener, Jeanine Klaiber, Bruno Brütsch,      
  Lukas von Lienen (Ersatz)  
    

 Fachgremium Urs Kick, Javier Horrach, Alexej Wiedmer, Markus Zimmermann, Dejan Mikavica(Ersatz)  
    

 
 
Ziele 
Der BWA Ostschweiz setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden 
Verfahren werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit 
grünen, orangen oder roten Smileys bewertet. Der BWA Ostschweiz prüft SIA geprüfte Verfahren nicht. 
 

 
 
 
Mängel 

• Die vorliegende Ausschreibung entspricht keiner einschlägigen SIA Ordnung. 
• „orientiert sich an der SIA Ordnung 143“ ist eine unverbindliche Formulierung. 
• Die SIA Ordnung 143 bedingt ein dialogisches Verfahren, welches hier nicht angewandt wird. 
• Die Verfahrenswahl ist zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. 
• Die ungenügende Anzahl Teilnehmer ergibt zum Nachteil der Bauherrschaft nur eine beschränkte Auswahl 

von Projekten. 
• Das Wettbewerbsprogramm enthält keine Angaben zur Nachwuchsförderung bei der Teilnehmerauswahl. 
• Pläne 1:100/ 1:50 und KV +/- 10 % entsprechen nicht der Bearbeitungstiefe eines Studienauftrags. 
• Die Entschädigung inkl. MwSt. von Fr. 25‘000 steht in einem krassem Missverhältnis zu den geforderten 

Leistungen. 
 
 
Beurteilung des BWA Ostschweiz 
 
Die vorliegende Ausschreibung der Gemeinde Ramsen wird abgelehnt und mit einem roten Smiley bewertet. Der BWA 
Ostschweiz beantragt eine Bereinigung der Ausschreibung und weist explizit darauf hin, dass neben den 
SachpreisrichterInnen unbedingt auch ausgewiesene FachpreisrichterInnen in mehrheitlicher Anzahl miteinbezogen 
werden. 
 
 
  


